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Bekanntmachung 
des Beschlusses des Ministerrates 

über die Anleitung und Kontrolle der Räte der Bezirke und Kreise durch den Ministerrat.
Vom 3. Februar 1S55

Nachstehend wird der Beschluß des Ministerrates vom 3. Februar 1955 über die Anleitung und Kontrolle der 
Räte der Bezirke und Kreise durch den Ministerrat bekanntgemacht.

Berlin, den 3. Februar 1955
Büro des Präsidiums des Ministerrates

P l e n i k o w s k i  
Stellvertreter des Leiters

Beschluß
Bei der Durchführung der staatlichen Aufgaben kommt 

den örtlichen Räten eine große Bedeutung zu, da sie die 
Gesetze und Verordnungen und Beschlüsse des Minister
rates im örtlichen Bereich verwirklichen. Eine erfolg
reiche Tätigkeit der örtlichen Räte ist in bedeutendem 
Maße von der Anleitung durch den Ministerrat ab
hängig. ,

Zur Verbesserung der Leitungstätigkeit bei der Durch
führung der staatlichen Aufgaben und um eine engere 
Zusammenarbeit zwischen dem Ministerrat und den ört
lichen Räten zu erreichen, beschließt der Ministerrat:

1. Weisungen an die Räte der Bezirke und Kreise er
teilt der Ministerrat.

2. Das Recht, Weisungen an die Vorsitzenden der Räte 
der Bezirke und Kreise zu erteilen, haben der

Ministerpräsident und der Stellvertreter des Vor
sitzenden des Ministerrates und Minister des Innern.

3. Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister
rates und Minister des Innern teilt den Vorsitzen
den der Räte der Bezirke vor jedem Quartal die 
wichtigsten Aufgaben für die Arbeit der örtlichen 
Räte aus dem Arbeitsplan des Ministerrates mit.

4. Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister
rates und Minister des Innern führt in der Regel 
alle sechs Wochen Beratungen mit den Vorsitzenden 
der Räte der Bezirke durch. Hier sind die wichtig
sten bevorstehenden Aufgaben zu beraten. Der 
Minister des Innern veranlaßt, daß bei entscheiden-« 
den Fragen Minister und Staatssekretäre die Auf
gaben und Perspektiven auf ihrem Arbeitsgebiet 
erläutern.


